
Bedingt eines Bekanntmachungsfehlers in der veröffentlichten Ausgabe vom 22.06.2018 wird die 1. 
Änderungssatzung der Gebührensatzung über die Benutzung der Kindergärten der Stadt Linden 
erneut bekannt gegeben. 
 
Aufgrund der § 5, 19, 20, 51 und 93 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07.März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247), der §§ 1, 2, und 10 des Gesetzes über Kommunale Abgaben in der 
Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. 2013, S. 134), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
28.05.2018 (GVBL. S. 247) und des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches vom 
18.Dezember 2006 (GVBl. I S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. April 2018 
(GVBl. S. 69) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Linden in ihrer Sitzung am 12. Juni 
2018 die folgende   
 

1. Änderungssatzung der Gebührensatzung 
über die Benutzung der Kindergärten der Stadt Linden 

 
beschlossen. 
 
 

Artikel 1 
 
Der nachstehend aufgeführte Paragraph wird wie folgt geändert: 
 
§ 2 Betreuungsgebühren  
 
1) Die Betreuungsgebühr für die Betreuung von Kindern zwischen 3 Jahren und Schuleintritt beträgt 

a) in der Zeit von 7.00 - 13.00 Uhr (optionale Teilnahme am Mittagessen) 100,00 Euro/Monat – 
unter Berücksichtigung der Freistellung durch die Landesförderung 0,00 Euro/Monat 
b) in der Zeit von 7.00 - 15.00 Uhr (mit Teilnahme am Mittagessen) unter Berücksichtigung der 
Freistellung durch die Landesförderung 33,00 Euro/Monat.  
c) in der Zeit von 7.00 – 16.30 Uhr (mit Teilnahme am Mittagessen) unter Berücksichtigung der 
Freistellung durch die Landesförderung 58,00 Euro/Monat. 

 
 

Artikel 2 
 
Die 1. Änderungssatzung der Gebührensatzung über die Benutzung der Kindergärten der Stadt 
Linden tritt zum 01.08.2018 in Kraft. 
 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
 
 
 
 
Linden, den 29.06.2018 

   
  gez. 
  Jörg König 
  Bürgermeister 

 
(Siegel) 


